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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Kleba Farbadditiv

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Klebstoffe. Additiv

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Sika Schweiz AGFirmenname:

VE Klebag

Strasse: Herdern 13

Ort: CH-6373 Ennetbürgen

Telefon: Telefax:041 624 40 50 041 620 62 85

info@klebag.chE-Mail:

Dr. W. GaedeAnsprechpartner: 041 624 4052 (Bürozeiten)Telefon:

E-Mail: gaede.wolfgang@klebag.ch

www.klebag.chInternet:

079 372 40 56

STIZ: 044 251 51 51 (Kurzwahl 145)

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise

Hinweis zur Kennzeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2. Gemische

Färbemittel, Pigment
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

30 - 42 %34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether

252-104-2 01-2119450011-60

1.0 - 2.0 %64742-95-6 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

918-668-5 01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 

H411

1.0 - 1.7 %73038-25-2 Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-isotridecyl- omega -hydroxy- Phosphat

615-892-2

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412

1.0 - 1.5 %108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2

203-603-9 607-195-00-7

Flam. Liq. 3; H226

1.0 - 1.5 %Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Iso-Alkane, <2% Aromaten

918-167-1 01-2119472146-39

Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304

0.1 - 0.5 %123-86-4 n-Butylacetat

204-658-1 607-025-00-1

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

108-65-6 203-603-9 1.0 - 1.5 % %2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2

dermal:  LD50 = 7500 mg/kg; oral:  LD50 = 8532 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Arzt konsultieren.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser 

und Seife.

Nach Hautkontakt

Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und 
Nach Verschlucken
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sofort medizinische Hilfe holen. Kein Erbrechen herbeiführen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2). Trockenlöschmittel. Sprühwasser.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid. Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx).

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Personen in Sicherheit bringen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung gem. EN 469 Zum Schutz von Personen und zur 

Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Den betroffenen Bereich belüften. Dampf nicht einatmen. Von 

Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmassnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Kanalisation abdecken.

Für Rückhaltung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Geeignetes Material zum 

Aufnehmen: Sand. Universalbinder. Kieselgur. Erde. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.  

Ungeeignetes Material zum Aufnehmen: Lösemittel. Wasser.

Für Reinigung

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei 

unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische 

möglich. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Funkenarmes Werkzeug verwenden.

Hinweise zum sicheren Umgang

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Bei der Arbeit nicht 

rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
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Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Schützen 

gegen: Hitze. Feuchtigkeit. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Fernhalten von: Oxidationsmittel. Säure. Base

Zusammenlagerungshinweise

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

MAK-Werte (Suva, 1903.d)

KategorieF/mlmg/m³ppmStoffCAS-Nr. Herkunft

MAK-Wert 8 h501-Butylacetat123-86-4 240

Kurzzeitgrenzwert150 720

MAK-Wert 8 h501-Methoxy-2-propylacetat108-65-6 275

Kurzzeitgrenzwert50 275

MAK-Wert 8 h50Dipropylenglykolmethylether 

(Isomerengemisch)

34590-94-8 300

Kurzzeitgrenzwert50 300

Keine Daten verfügbar

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Wenn eine lokale 

Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des 

Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Berührung mit den Augen vermeiden. Dicht schließende Schutzbrille.

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu 

berücksichtigen. Empfehlung der Firma KCL GmbH, Deutschland:

Handschuhtyp: DERMATRIL 740; Materialstärke: 0.11 mm, Methode: DIN EN 374

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Handschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Schutzkleidung: aus Naturfaser (z.B. Baumwolle) 

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Körperschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung. Grenzwertüberschreitung

Atemschutz
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Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 

lassen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

viskosAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: schwarz

charakteristischGeruch:

- 83 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

184 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

nicht bestimmtEntzündbarkeit:

1,1 g/m³Untere Explosionsgrenze:

14 g/m³Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: 62 °C

Zündtemperatur: Keine Daten verfügbar

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

pH-Wert: nicht anwendbar

Kinematische Viskosität:

  (bei 40 °C)

>20,5 mm²/s

Wasserlöslichkeit: nicht mischbar

Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

nicht bestimmt

Dampfdruck: 0,01 hPa

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 1.50 g/cm³

Schüttdichte: nicht anwendbar

Relative Dampfdichte: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgefahren

Selbstentzündungstemperatur

nicht bestimmtFeststoff:

nicht bestimmtGas:

nicht entzündbar

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen

Sublimationstemperatur: nicht anwendbar

Erweichungspunkt: nicht anwendbar

Dynamische Viskosität: nicht bestimmt

Auslaufzeit: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Stabilität und Reaktivität: Keine Daten verfügbar

10.2. Chemische Stabilität

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 

stabil.

Druckdatum: 12.02.2024 CH - deRevisions-Nr.: 1.2



gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Sika Schweiz AG

Kleba Farbadditiv

Überarbeitet am: 12.02.2024 Materialnummer: 166619 Seite 6 von 8

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktionen mit: Säure. Base Oxidationsmittel, stark.

Schützen gegen: Hitze.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

keine

10.5. Unverträgliche Materialien

Zersetzung unter Bildung von: Kohlendioxid (CO2) Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

keine

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Toxikologische Daten liegen keine vor. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der 

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2

RatteLD50 8532 

mg/kg
RTECSoral

KaninchenLD50 7500 

mg/kg
dermal

Verursacht schwere Augenreizung.

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keine Daten verfügbar

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Keine Daten verfügbar

Sonstige Angaben zu Prüfungen

keine

Erfahrungen aus der Praxis

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
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Sonstige Angaben

keine

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2108-65-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 161 mg/l Pimephales promelas

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 408 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

108-65-6 0,432-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2

nicht bestimmt

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, 

Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb, 

Anwendung und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische 

Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; Sonderabfall

080111

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, 

Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb, 

Anwendung und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische 

Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; Sonderabfall

080111

Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

Marine pollutant: Nein

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 29, Eintrag 40

Nationale Vorschriften

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Gegenüber Fassung 2022 Änderungen in folgenden Abschnitten: 1, 6, 11, 12

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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             264
             Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
             
               Hände
               ...
            
          
           
             280
             Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.
          
           
             305
             351
             338
             BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
          
           
             337
             313
             Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
          
        
         
           Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.
        
         
      
       
         
           Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.
        
      
    
     
       Mixture
       
         Färbemittel, Pigment
      
       
         
           
             Dipropylenglykolmethylether
          
           34590-94-8
           
           252-104-2
           
             01-2119450011-60-XXXX
          
        
         
         
           42
           30
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           false
           false
        
         
           
             
               
                 
                   50
                   ml/m³
                
                 
                   300
                   mg/m³
                
                 
                   
                     50
                     ml/m³
                  
                
                 
                   
                     300
                     mg/m³
                  
                
              
            
          
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
          
           64742-95-6
           
           918-668-5
           
             01-2119455851-35-XXXX
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kann die Atemwege reizen.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
          
           
             Aquatic Chronic 2
             
               411
               Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
            
          
        
         
           2
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 29
            
          
        
         
           
        
      
       
         
           
             Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-isotridecyl- omega -hydroxy- Phosphat
          
           73038-25-2
           
           615-892-2
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Verursacht schwere Augenschäden.
            
          
           
             Aquatic Chronic 3
             
               412
               Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
            
          
        
         
           1.7
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
      
       
         
           
             2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
          
           108-65-6
           607-195-00-7
           
           203-603-9
           C6-H12-O3
           organic
           
             132.18
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
        
         
           1.5
           1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   50
                   ml/m³
                
                 
                   275
                   mg/m³
                
                 
                   
                     50
                     ml/m³
                  
                
                 
                   
                     275
                     mg/m³
                  
                
                 
                   SSC
                
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   4
                
              
            
             
               
                 
                   151
                   148
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.2
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   10.6
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 5
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 21
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.97
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   0.43
                
              
            
          
           
             
               
                 132.18
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 8532
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
               
                 RTECS
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 7500
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   161
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Pimephales promelas
                
              
               
                 
                   408
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Iso-Alkane, <2% Aromaten
          
           
           918-167-1
           
             01-2119472146-39-XXXX
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
          
        
         
           1.5
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
      
       
         
           
             n-Butylacetat
          
           123-86-4
           607-025-00-1
           
           204-658-1
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
            
          
        
         
           0.5
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   50
                   ml/m³
                
                 
                   240
                   mg/m³
                
                 
                   
                     150
                     ml/m³
                  
                
                 
                   
                     720
                     mg/m³
                  
                
                 
                   SSC
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Ethoxypropylacetat (Isomerengemisch)
          
           98516-30-4
           
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
            
          
        
         
           0.5
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
      
       
         
           
             Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol
          
           
           905-588-0
           
             01-2119488216-32-XXXX
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               312
               Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Verursacht schwere Augenreizung.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kann die Atemwege reizen.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
          
        
         
           0.5
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
      
    
     
       
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.
        
         
           Arzt konsultieren.
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit:
        
         
           Wasser und Seife.
        
         
           Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
         
           Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen.
        
         
           Kein Erbrechen herbeiführen.
        
      
       
         
           Keine Daten verfügbar
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Kohlendioxid (CO2).
        
         
           Trockenlöschmittel.
        
         
           Sprühwasser.
        
         
           Wasservollstrahl.
        
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Kohlendioxid.
      
       
         Kohlenmonoxid
      
       
         Stickoxide (NOx).
      
       
         Personen in Sicherheit bringen.
      
       
         Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
      
       
         Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
      
       
         gem. EN 469
      
       
         Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
      
    
     
       
         
           Personen in Sicherheit bringen.
        
      
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         
           Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).
        
         
           Kanalisation abdecken.
        
         
           Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
        
         
           Geeignetes Material zum Aufnehmen:
        
         
           Sand.
        
         
           Universalbinder.
        
         
           Kieselgur.
        
         
           Erde.
        
         
           Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
        
         
           
        
         
           Ungeeignetes Material zum Aufnehmen:
        
         
           Lösemittel.
        
         
           Wasser.
        
      
       
         Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung tragen.
      
       
         Den betroffenen Bereich belüften.
      
       
         Dampf nicht einatmen.
      
       
         Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
      
    
     
       
         
           Behälter dicht geschlossen halten.
        
         
           Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
        
         
           Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.
        
         
           Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
        
         
           Funkenarmes Werkzeug verwenden.
        
         
           
             Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
          
           
             Bei der Arbeit nicht rauchen.
          
        
         
           Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
        
         
           Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.
        
      
       
         
           Behälter dicht geschlossen halten.
        
         
           Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
        
         
           Schützen gegen:
        
         
           Hitze.
        
         
           Feuchtigkeit.
        
         
           Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
        
         
           Fernhalten von:
        
         
           Oxidationsmittel.
        
         
           Säure.
        
         
           Base
        
         
           Nur im Originalbehälter aufbewahren.
        
      
       
         
           keine
        
      
    
     
       
         
           Keine Daten verfügbar
        
      
       
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.
        
      
       
         
           
             Atemschutz ist erforderlich bei:
          
           
             unzureichender Belüftung.
          
           
             Grenzwertüberschreitung
          
        
         
           
             Berührung mit den Augen vermeiden.
          
           
             Dicht schließende Schutzbrille.
          
        
         
           
             Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen:
          
           
             Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.
          
           
             Empfehlung der Firma KCL GmbH, Deutschland:
          
           
             
          
           
             Handschuhtyp: DERMATRIL 740; Materialstärke: 0.11 mm, Methode: DIN EN 374
          
           
             
          
           
             Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
          
        
         
           
             Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
          
           
             Schutzkleidung:
          
           
             aus
          
           
             Naturfaser (z.B. Baumwolle)
          
           
             Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
          
        
      
       
         
           Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         other
         
           viskos
        
         solid
         
           schwarz
        
         
           charakteristisch
        
      
       
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               -83
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               184
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               62
               °C
            
          
        
         
           
             
               1.1
               g/m³
            
          
           
             
               14
               g/m³
            
          
        
         
           
             0.01
             hPa
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               1.5
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               gt
               20.5
               mm²/s
            
             
               40
               °C
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Flow time
        
         
           nicht explosionsgefährlich.
        
         
           nicht entzündbar
        
      
       
    
     
       
         Stabilität und Reaktivität
      
       
         :
      
       
         Keine Daten verfügbar
      
       
         Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
      
       
         Exotherme Reaktionen mit:
      
       
         Säure.
      
       
         Base
      
       
         Oxidationsmittel, stark.
      
       
         Schützen gegen:
      
       
         Hitze.
      
       
         keine
      
       
         Zersetzung unter Bildung von:
      
       
         Kohlendioxid (CO2)
      
       
         Kohlenmonoxid
      
       
         Stickoxide (NOx).
      
       
         keine
      
    
     
       
         
           keine
        
         
           keine
        
         
           Toxikologische Daten liegen keine vor.
        
         
           Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Verursacht schwere Augenreizung.
        
         
           
        
         
           Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           
             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
          
        
      
       
         Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Keine Daten verfügbar
      
       
         Keine Daten verfügbar
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Keine Daten verfügbar
        
      
       
         
           Keine Daten verfügbar
        
      
       
         
           nicht bestimmt
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
        
         
           Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
        
         
           Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.
        
      
       
         
           
             08 01 11
             
               Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb, Anwendung und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; Sonderabfall
            
             true
          
           
             08 01 11
             
               Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb, Anwendung und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; Sonderabfall
            
             true
          
        
      
    
     
       
         
      
       
         
           
           
           
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
      
    
     
       
         
           
             Eintrag 3, Eintrag 29, Eintrag 40
          
           
        
      
       
         
           
             08 01 11
             08 01 11
          
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
    
     
       
         226
         Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
      
       
         304
         Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
      
       
         315
         Verursacht Hautreizungen.
      
       
         318
         Verursacht schwere Augenschäden.
      
       
         319
         Verursacht schwere Augenreizung.
      
       
         335
         Kann die Atemwege reizen.
      
       
         336
         Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
      
       
         411
         Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
      
       
         412
         Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
      
       
         Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.
      
       
         1,2
         
           Gegenüber Fassung 2022 Änderungen in folgenden Abschnitten: 1, 6, 11, 12
        
         2024-02-12
      
    
  


